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Wahlplakatierung anl. der Landtagswahl am 09. Mai 2010 
hier: Sondernutzungserlaubnis  
 
 
Sehr geehrter Herr Detert, 
 
auf Ihren o.a. Antrag erteile ich Ihnen basierend auf § 18 des Straßen- und Wegegesetzes 
NRW eine Sondernutzungserlaubnis zur Plakatierung anl. der Landtagswahl am 09. Mai 
2010 für gemeindliche Straßen sowie Ortsdurchfahrten im Gemeindegebiet Stemwede. 
Die Zuständigkeit für außerörtliche Bereiche der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen liegt bei 
den jeweiligen Straßenbaulastträgern. 
 
Die Aufstellung/Anbringung hat in standsicherer/fester Form zu erfolgen. Der ordnungsge-
mäße Zustand der Plakattafeln ist wenigstens wöchentlich zu kontrollieren und ggfls. wieder-
herzustellen. Mit der Aufstellung/Anbringung übernimmt der Aufsteller die Haftung für hieraus 
resultierende Schäden. Bei Aufstellung/Anbringung im Bereich von Fuß-/Radwegen darf der 
dortige Verkehr nicht beeinträchtigt werden. 
 
Im übrigen sind die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie des Runderlasses zur 
Lautsprecher- und Plakatwerbung aus Anlass von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren 
und Volksentscheiden in Nordrhein-Westfalen vom 08.08.2003 (MBl. NRW 2003 S. 1010) zu 
beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
(Möller) 
 


